
 

 
 

 
Berichtsvorlage öffentlich 

 
 

Federführendes Amt Nr. 

Büro des Landrats 230/2017 
 
 
Betreff: 
 
Neuregelungen zu den Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende 
 
 

Beratungsfolge Termin 

 

Kreisausschuss 17.03.2017 
Berichterstattung: Landrat Dr. Gericke   

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis. 
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Erläuterungen: 
 
Zum 01.01.2017 sind § 31 Kreisordnung NRW sowie die Entschädigungsverordnung 
NRW geändert worden. Ausschussvorsitzenden – mit Ausnahme des Vorsitzenden des 
Wahlprüfungsausschusses – steht nunmehr eine zusätzliche monatliche Entschädigung 
zu.  
 
Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich im Rahmen der Sitzung. 
 
Auf den beiliegenden Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes 
NRW vom 13.02.2017 wird verwiesen. 
 
Ebenfalls liegt der Vorlage ein Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 05.03.2017 bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

Anlage 1 - Erlass des MIK NRW 
Anlage 2 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion 
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1.   

 Amtsleitung  
 
 
 
2.   

 Dezernent  
 
 
 
3.   

 Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen 
Auswirkungen) 

 

 
 
 
4.   

 Landrat  
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